
WfS - Fraktion im Ortsrat Schneeren


Schneeren, den 01.11.2021


An den

Ortsrat der Ortschaft Schneeren


31535 Neustadt - Schneeren


Antrag / Anfrage 003/20212026 – Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen/Smileys 

Sehr geehrte Mitglieder  des Ortsrates,
1

die Fraktion Wir für Schneeren - WfS stellt zur nächsten Ortsratssitzung gem. §6 Abs. 1 der GO  
folgenden Antrag :


Mit freundlichen Grüßen


   Dr. Jens Böse (WfS)

Antrag / Anfrage

Der Ortsrat Schneeren möge beschließen, dass zwei Geschwindigkeitsanzeigen/Smileys für 
das Ortsgebiet Schneeren angeschafft werden.

Begründung / sachliche Erläuterung

Viele Bürger in Schneeren beschweren sich, dass die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten im 
Ort und auf der Durchfahrtsstraße erheblich überschritten werden. Von der Stadt durchgeführte 
Messungen mit Seitenradar und sporadische Laser-Kontrollen der Polizei belegen dauerhafte 
und teilweise erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen. 

Der Versuchsbetrieb einer Geschwindigkeitsanzeige /Smiley an der Schneerener Straße hat laut 
Anwohnern (sowie Seitenradarmessungen der Stadt) sehr positiven Effekt gehabt. 

Um der Missachtung dieser „freundlichen Geschwindigkeitserinnerung“ (z.B. durch Gewohnheit) 
entgegenzuwirken, soll der Einsatz von „Karin“ an der Schneerener Straße dabei 
uneingeschränkt fortgesetzt werden.

Ein Smiley soll an wechselnden Stellen im innerörtlichen Bereich eingesetzt werden  (30 Km/h 
Zone). 

Durch die zum Rasen verführende gerade Ausfallstraße, sind die Bewohner des Mühlenfeldes 
stärker von den Überschreitungen und den damit verbundenen Verkehrslärm und 
Erschütterungen (schlechter Straßenzustand) betroffen. Aus diesem Grund, soll der zweite 
Smiley dauerhaft an wechselnden Stellen der Durchfahrtsstraße zum Einsatz kommen.


Die Finanzierung (voraussichtlich 1.200,- € je Smiley) soll zu 50 % aus Ortsratsmittel und zu 
50% durch Spenden u.a. aus dem Mühlenfeld getragen werden.

 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, jeweils die weibliche und die 1

männliche Bezeichnung zu verwenden. Soweit neutrale oder männliche Bezeichnungen 
(generisches Maskulinum) verwendet werden, sind darunter jeweils weibliche und männliche 
Personen zu verstehen.


